
Wahlprogramme 2021  
 
Parteien zum Thema „Ich will auf eigenen Füßen stehen“ 
 

 
Ausbildung/Teilzeitausbildung Existenzsicherung 

Bündnis 
90/ Die 
Grünen 
 

Mit einer Ausbildungsgarantie wollen wir allen jungen 
Menschen eine Ausbildung ermöglichen. Dafür fördern wir 
außerbetriebliche und betriebliche Ausbildungen und sorgen für 
mehr Unterstützung im Betrieb. Für gute Beratung aus einer 
Hand und unter einem Dach werden wir Jugendberufsagenturen 
stärken. 

Damit Frauen selbstbestimmt leben können ist es wichtig, 
wirtschaftlich unabhängig zu sein. Wir wollen für eine 
eigenständige Absicherung in allen Lebensphasen sorgen – 
von der Berufswahl bis zur Rente. 
Für gerechte Bezahlung wollen wir sorgen, indem wir das 
Tarifsystem und die Sozialpartnerschaft stärken. Bei 
öffentlichen Aufträge sollen nur noch Betriebe zum Zuge 
kommen, die mindestens Tariflöhne zahlen. Den Mindestlohn 
erhöhen wir sofort auf 12€ und reformieren die 
Mindestlohnkommission. Per Gesetz werden wir gleichen Lohn 
für gleichwertige Arbeit von Frauen und Männern sicherstellen. 

CDU   

Die 
Linke 

Sozialarbeit und sozialpsychologische Begleitung sollen 
auch in der Ausbildung gestärkt werden. 
 

Löhne, die für ein gutes Leben reichen! Wir schaffen den 
Niedriglohnsektor ab und stärken Tarifverträge. Wir schaffen 
einen Rechtsanspruch auf eine Vollzeitstelle für alle 
Beschäftigten. Der gesetzliche Mindestlohn wird auf 13 Euro 
erhöht. Zuschläge für Sonntags-, Schicht- oder Mehrarbeit sowie 
Sonderzahlungen dürfen nicht mit dem Mindestlohn verrechnet 
werden.  

FDP   

SPD 
 

Wir setzen uns für eine Ausbildungsgarantie ein. Junge 
Berufsanfänger*innen brauchen eine 
Chance, in das Berufsleben einzusteigen. Sie verdienen Respekt 
ebenso wie jene, die einen beruflichen Neustart wagen. Für uns 
bleibt die Vermittlung junger Menschen in eine betriebliche 
Ausbildung oberstes Ziel. Denn die duale Ausbildung ist ein 
Erfolgsmodell, das wir vollumfänglich stärken wollen. Alle 

Wer den ganzen Tag arbeitet, muss von seiner Arbeit ohne 
zusätzliche Unterstützung leben können. Auch das ist eine Frage 
des Respekts. Wir werden den gesetzlichen Mindestlohn 
zunächst auf mindestens zwölf Euro erhöhen und die 
Spielräume der Mindestlohnkommission für künftige Erhöhungen 
ausweiten 



Unternehmen, vor allem größere, müssen jedoch mehr 
Verantwortung für die Schaffung von ausreichend 
Ausbildungsplätzen übernehmen. Wir unterstützen das Mittel der 
Umlagen bzw. Fonds, beispielsweise branchenbezogen, dort wo 
unterhalb des Bedarfs ausgebildet wird. Alle jenen ohne 
betrieblichen Ausbildungsplatz ermöglichen wir eine eng an die 
betriebliche Praxis angelehnte Ausbildung in einer Berufsschule 
oder eine außerschulische Ausbildung. Der Wechsel in eine 
betriebliche Ausbildung hat für uns hier zu jedem Zeitpunkt 
Priorität. 

 
  



Wahlprogramme 2021  
 
Parteien zum, Thema „Ich will, dass Leben geschützt ist“ 
 

 
§ 219 a/ 218ff 

Sexuelle Bildung/ 

Reproduktionsmedizin 
Abstammungsrecht/ LSBTIQ 

Bündnis 
90/ Die 
Grünen 
 

Die Entscheidung, ob eine Frau eine 
Schwangerschaft abbricht oder 
nicht, ist allein ihre. In dieser Zeit sind 
gute Beratungs- und 
Versorgungsstrukturen notwendig. Wir 
streiten für eine ausreichende und 
wohnortnahe Versorgung mit 
Ärzt*innen, Praxen und Kliniken, die 
Schwangerschaftsabbrüche 
vornehmen. Das Thema muss in die 
Ausbildung von Ärzt*innen nach 
international anerkannten Standards 
integriert werden. Neben der 
professionellen medizinischen 
Versorgung sind gute 
Beratungsangebote wichtig. Deshalb 
werden wir das breite Angebot an 
Familienplanungs- und 
Beratungsstellen absichern und die 
freiwilligen Beratungsangebote 
ausbauen. Um die Versorgung 
dauerhaft zu gewährleisten, braucht es 
eine Entstigmatisierung und 
Entkriminalisierung von 
selbstbestimmten Abbrüchen sowie 
eine generelle Kostenübernahme. 
Schwangere, die eine Beratung 
aufsuchen, sowie die Beratungsstellen 

Wir setzen uns dafür ein, dass 
Frauen und Mädchen weltweit 
uneingeschränkt Zugang zu 
empfängnis-verhütenden Mitteln 
erhalten. Es braucht innovative 
Bildungsangebote wie kompakte 
nachholende Grundbildung für 
Frauen oder Berufsbildung in Krisen- 
und Post-Konflikt-Kontexten. Unsere 
internationale Zusammenarbeit 
werden wir darum finanziell und 
konzeptionell auf diese Aufgabe hin 
ausrichten, die Erreichung der 
Geschlechtergerechtigkeit als 
Querschnittsaufgabe sowie 
reproduktive Gesundheit und das 
Recht auf Bildung in allen Projekten 
verankern. 
 
In einem ersten Schritt müssen in 
Deutschland die Kosten für ärztlich 
verordnete Mittel zur 
Empfängnisverhütung für 
Empfänger*innen von staatlichen 
Transferleistungen und 
Geringverdiener*innen 
unbürokratisch übernommen 
werden. Perspektivisch soll der 

Mit der Weiterentwicklung des „kleinen 
Sorgerechts“ hin zu einem Rechtsinstitut der 
elterlichen Mitverantwortung, die, auch schon 
vor Zeugung, auf Antrag beim Jugendamt auf bis 
zu zwei weitere Erwachsene neben den leiblichen 
Eltern übertragen werden kann, geben wir allen 
Beteiligten mehr Sicherheit. 
Zwei-Mütter-Familien sollen nicht mehr durch 
das Stiefkindadoptionsverfahren müssen, 
darum streben wir an, das Abstammungsrecht zu 
reformieren, sodass die Co-Mutter analog zu 
Vätern in Ehen zwischen einem Mann und einer 
Frau automatisch als zweites rechtliches Elternteil 
gilt. Das Abstammungsrecht muss zudem die 
Elternschaft von Menschen mit Geschlechtseintrag 
„divers“ berücksichtigen.  
Alle Kinder benötigen einen klaren Rechtsstatus; 
das Persönlichkeitsrecht auf Kenntnis der 
eigenen Abstammung muss für alle Kinder 
gewahrt werden. 
Mit einem Selbstbestimmungsgesetz werden wir 
dafür sorgen, dass das überholte 
Transsexuellengesetz endlich aufgehoben wird. 
Eine Änderung des Geschlechtseintrags und des 
Namens auf Antrag der betroffenen Person werden 
wir ermöglichen, ohne dass dafür psychologische 
Zwangsgutachten notwendig sind. Das 
Offenbarungsverbot werden wir konkretisieren und 



und Ärzt*innen müssen mit einem 
bundeseinheitlich verankerten Schutz 
vor Anfeindungen und 
Gehsteigbelästigungen geschützt 
werden. Bei einer ungewollten 
Schwangerschaft muss der 
bestmögliche Zugang zu Informationen 
gewährleistet werden. 
Um Ärzt*innen vor drohenden 
Anzeigen zu schützen, gilt es 
insbesondere den § 219 a 
schnellstmöglich aus dem StGB zu 
streichen.  

kostenfreie und leichte Zugang zu 
Verhütungsmitteln für alle gelten. 
Am einfachsten wäre es, diesen 
Zugang über die Krankenkassen zu 
regeln. 
Bei Kinderwunsch sollen alle 
Paare und alleinstehende Frauen 
die Möglichkeit einer 
Kostenerstattung für die 
künstliche Befruchtung erhalten. 

vorsätzliche Verstöße dagegen sanktionieren. Wir 
schreiben fest, dass alle nicht notwendigen 
Operationen und Behandlungen an 
intergeschlechtlichen Kindern verboten werden und 
Lücken in den entsprechenden Gesetzen 
geschlossen werden. 

CDU  Bei all unseren Ansätzen wollen wir 
insbesondere Frauen und Mädchen 
stärken. Wir setzen uns für ihr Recht 
auf Selbstbestimmung und 
Familienplanung ein. 

 

Die 
Linke 

Streichung der Paragraphen 218 und 
219 b 
Wir wollen für Frauen, Trans* und nicht 
binäre Menschen einen legalen Zugang 
zu Schwangerschaftsabbruch. Die 
Paragrafen 218 bis 219 b 
Strafgesetzbuch (StGB) wollen wir 
streichen. Laufende Verfahren nach 
219a müssen umgehend eingestellt 
werden.  
 
Schwangerschaftsabbrüche als Teil 
der Gesundheitsversorgung 
Öffentliche Krankenhäuser müssen in 
ihrer Planung dafür sorgen, dass die 
Durchführung von 
Schwangerschaftsabbrüchen gesichert 

Künstliche Befruchtung muss 
allen Menschen kostenfrei durch 
Kostenübernahme der 
Krankenkasse zur Verfügung 
stehen, auch nicht-verheirateten, 
lesbischen, Singlefrauen, Trans* und 
queeren Menschen. Frauen mit 
Behinderung haben ein Recht auf 
reproduktive Selbstbestimmung und 
Elternschaft. Dazu gehören das 
Recht auf Erhalt und Förderung ihrer 
Fruchtbarkeit sowie der Zugang zu 
Unterstützungsangebote, zum 
Beispiel Assistenz zur Elternschaft, 
und der barrierefreie Zugang zu 
umfassender, unabhängiger 
Beratung.  

Der besondere Schutz und die Förderung durch 
Staat und Gesellschaft sollen in Zukunft nicht 
Ehepaaren vorenthalten sein, sondern denjenigen 
zugutekommen, die mit Kindern oder 
Pflegebedürftigen leben – unabhängig von ihrer 
sexuellen Orientierung und geschlechtlichen 
Identität. Wir wollen die Gleichberechtigung aller 
Lebensweisen, die Verantwortung für andere 
übernehmen.  
Wir fordern ein Wahlverwandtschaftsrecht, in 
dem nicht nur Zweierbeziehungen Verantwortung 
füreinander übernehmen dürfen, sondern jede 
Gemeinschaft, die sich einander verbunden fühlt. 
Dies kann auch eine mehr als zwei Personen 
umfassende Beziehung meinen (z.B. eine 
Mehrelternfamilie mit zwei lesbischen Müttern und 
zwei schwulen Vätern). Das Recht der Eltern-Kind-



ist. Schwangerschaftsabbrüche sind 
Teil der Gesundheitsversorgung und 
müssen, wie andere medizinische 
Leistungen, geregelt werden. Die 
nötige fachliche Ausbildung dafür muss 
zum Teil des Medizinstudiums werden.  
 

Sämtliche Verhütungsmethoden 
müssen von ausnahmslos allen 
Krankenkassen bezahlt werden. 
 

Zuordnung wollen wir so reformieren, dass 
bestehende Benachteiligungen von lesbischen und 
schwulen Ehen und Lebensgemeinschaften 
gegenüber heterosexuellen Ehen und 
Lebensgemeinschaften beseitigt werden. Das 
beinhaltet auch die rechtliche Anerkennung der 
Co-Elternschaft sowie von trans*- und 
intergeschlechtlichen Eltern.  

FDP Wir setzen uns für ein modernes 
Sorge-, Adoptions-, Reproduktions- 
und Abtreibungsrecht ein. 
 
Die FDP fordert, den Paragraphen 
219a des Strafgesetzbuchs (StGB) 
ersatzlos zu streichen.  
Es ist abwegig, dass sachliche 
Informationen auf der Homepage einer 
Ärztin oder eines Arztes über einen 
legalen ärztlichen Eingriff strafbares 
Unrecht sein sollen.  
Ein Schwangerschaftsabbruch ist in 
Deutschland nach der Maßgabe des 
Paragrafen 218 ff.StGB straffrei. Die 
sachliche Information darüber kann 
daher kein strafbares Unrecht sein. 
Frauen sind vielmehr in einer 
schwierigen Lage auf genau diese 
Informationen angewiesen, um schnell 
Zugang zu einer seriösen Beratung 
gerade durch Ärztinnen und Ärzte zu 
erhalten, die den Eingriff selbst 
anbieten. Es ist wichtig, dass Ärztinnen 
und Ärzte verlässliche Regeln haben, 
wie sie informieren dürfen und Frauen 
ein flächendeckendes und objektives 

Die FDP fordert ein modernes 
Fortpflanzungsmedizingesetz. Wir 
fordern die Legalisierung der 
Eizellspende sowie die 
Klarstellung, dass die 
Embryonenspende zulässig ist. 
Wir wollen außerdem die 
nichtkommerzielle 
Leihmutterschaft ermöglichen und 
fordern hierfür einen klaren 
Rechtsrahmen. Die Möglichkeiten 
der Reproduktionsmedizin sollen 
allen Menschen unabhängig vom 
Familienstand und der sexuellen 
Orientierung zugänglich sein.  
Wir Freie Demokraten wollen eine 
bessere finanzielle Förderung von 
Kinderwunschbehandlungen. Die 
Bundesförderung darf nicht mehr 
von einer Landesbeteiligung 
abhängig sein. Langfristig sollen die 
gesetzlichen Krankenkassen die 
Kosten bei Vorlage einer 
medizinischen Indikation wieder 
vollständig übernehmen. Auch Paare 
ohne Trauschein und Alleinstehende 
sollen einen Anspruch auf Förderung 

Wir Freie Demokraten wollen Mehrelternschaften 
rechtlich anerkennen und rechtswirksame 
Elternschaftsvereinbarungen bereits vor der 
Empfängnis ermöglichen. Bis zu vier Elternteile 
sollen im Interesse des Kindeswohls rechtliche 
Eltern sein können.  
Die Ehefrau der leiblichen Mutter soll von 
Geburt an automatisch rechtlich zweite Mutter 
sein, wenn das Kind mit Hilfe einer nicht-
gerichteten Samenspende gezeugt wurde oder 
der leibliche Vater anderweitig Einvernehmen 
erklärt hat.  
Wir Freie Demokraten wollen Adoptionen auch 
unverheirateten Paaren ermöglichen. Zur 
Vermeidung von Diskriminierung soll das 
Adoptionsverfahren solange wie möglich anonym 
sein. Bei Stiefkindadoptionen soll das 
Verwandtschaftsverhältnis zu beiden leiblichen 
Elternteilen erhalten bleiben können, sofern dies 
einvernehmlich gewünscht wird und es dem 
Kindeswohl nicht widerspricht. 
Wir Freie Demokraten wollen das 
Transsexuellengesetz abschaffen und durch ein 
Selbstbestimmungsgesetz ersetzen. Änderungen 
des Geschlechtseintrags im Personenstand 
müssen ohne diskriminierende Hürden 
grundsätzlich per Selbstauskunft möglich sein. Ein 



Beratungsnetzwerk zur Verfügung 
steht. Eine Konfliktberatung soll auch 
online durchgeführt werden können. 

haben.  erweitertes Offenbarungsverbot soll vor 
Diskriminierung schützen. Aufklärungs- und 
Beratungsangebote wollen wir stärken. Die Kosten 
geschlechtsangleichender Behandlungen müssen 
vollständig von den Krankenkassen übernommen 
werden. Medizinisch nicht notwendige 
genitalverändernde Operationen an 
intergeschlechtlichen Kindern sind wirksam zu 
verbieten, um deren Selbstbestimmung zu stärken. 

SPD 
 

Frauen und Paare, die sich in einer 
Konfliktsituation für einen 
Schwangerschaftsabbruch 
entscheiden, brauchen Zugang zu 
Informationen und einer wohnortnahen, 
guten medizinischen Versorgung – das 
gilt ambulant wie stationär. Deshalb 
müssen Länder und Kommunen dafür 
sorgen, dass Krankenhäuser, die 
öffentliche Mittel erhalten, 
Schwangerschaftsabbrüche als 
Grundversorgung anbieten. Wir 
erkennen die Verantwortung und das 
Selbstbestimmungsrecht von Frauen 
an und wollen auch deshalb den 
Paragraphen 219a abschaffen.  
 
Zudem stellen wir in Hinblick auf die 
Paragraphen 218 ff. fest: 
Schwangerschaftskonflikte gehören 
nicht ins Strafrecht. In der Familie wird 
füreinander Verantwortung 
übernommen.  

Unsere Schwerpunkte liegen auf 
dem Aus- und Aufbau öffentlicher 
Gesundheitssysteme, der 
Verbesserung des Zugangs zu 
Arzneimitteln und Impfstoffen, mehr 
Transparenz sowie auf der 
gesundheitlichen Bildung und damit 
einhergehend auf der Stärkung 
sexueller und reproduktiver 
Gesundheit und Rechte. 
Wir werden deshalb für einen 
kostenfreien Zugang zu 
Verhütungsmitteln sorgen und 
gezielt die Erforschung von 
Verhütungsmethoden für Männer 
fördern. 
 

Die Ehe ist und bleibt attraktiv. Deshalb haben wir 
die Ehe für alle durchgesetzt. Zugleich ist klar, 
Verantwortung hängt nicht am Trauschein. Wir 
werden vielfältige Familienmodelle rechtlich 
absichern. Mit der Verantwortungsgemeinschaft 
schaffen wir nach dem Vorbild des französischen 
„Pacte civil de solidarité (PACS) eine Möglichkeit 
des füreinander Einstehens für alle, zu deren 
Lebenssituation das klassische Ehe-Modell nicht 
passt. Mit der Verantwortungsgemeinschaft 
unterstützen wir beispielsweise 
Regenbogenfamilien zusätzlich darin, füreinander 
Sorge zu tragen und Verantwortung zu 
übernehmen, wenn sich mehrere Menschen mit 
oder anstelle der biologischen Eltern um Kinder 
kümmern. Wir schaffen ein modernes 
Abstammungsrecht Wir setzen uns ein für gleiche 
Rechte von gleichgeschlecht-lichen Partner*innen 
in der Ehe, insbesondere bei Adoptionen. 
Kein Gericht sollte künftig mehr über die 
Anpassung des Personenstandes entscheiden. 
Psychologische Gutachten zur Feststellung der 
Geschlechtsidentität werden wir abschaffen. Jeder 
Mensch sollte selbst über sein Leben bestimmen 
können. Wir wollen, dass trans-, inter- und nicht 
binäre Menschen im Recht gleichbehandelt 



werden, deshalb werden wir das 
Transsexuellengesetz reformieren. Das 
Diskriminierungsverbot wegen der geschlechtlichen 
und sexuellen Identität werden wir in Art. 3 Abs. 3 
GG aufnehmen. Wir setzen uns für die rechtliche 
Absicherung von LSBTIQ*-Familien und Trans* 
und Inter*Personen zum Ziel.  

 

  



Wahlprogramme 2021  
 
Parteien zum Thema „Ich will ein Leben ohne Gewalt“ 
 

 Gewalt gegen Frauen 

Bündnis 
90/ Die 
Grünen 
 

Geschlechtsspezifische Gewalt bekämpfen 
Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt, die vor allem Frauen betrifft, ist eine gesellschaftliche Gemeinschaftsaufgabe. Gewalt  
im häuslichen und persönlichen Nahbereich wird oft verharmlost, sowohl in der medialen Darstellung als auch in der 
Rechtsprechung. Mit der Istanbul-Konvention haben wir ein Instrument an der Hand, das die notwendigen Maßnahmen beschreibt. 
Dazu gehört auch eine Reform der Kriminalstatistik, damit das ganze Ausmaß der in Deutschland verübten Verbrechen, die aus 
Frauenhass begangen werden, differenziert erfasst wird und diese Taten systematisch als Hassverbrechen eingestuft werden. 
Gewaltbetroffene Frauen, deren Aufenthaltsstatus von dem Aufenthaltsstatus ihres Ehemanns oder Partners abhängt, sollen einen 
eigenständigen Aufenthaltstitel erhalten können. Polizei und Justiz müssen im Umgang mit Betroffenen sexualisierter Gewalt 
umfassend geschult und sensibilisiert sein. Opfer von Vergewaltigungen brauchen eine qualifizierte Notfallversorgung 
einschließlich anonymer Spurensicherung und der Pille danach. Wir werden Monitoringstellen einrichten und die getroffenen 
Maßnahmen regelmäßig auf ihre Wirksamkeit prüfen. 
 
Frauenhäuser absichern 
Jeder Mensch hat das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Es ist die Pflicht des Staates, Frauen vor geschlechtsspezifischer 
Gewalt zu schützen. Frauenhäusern kommt hierbei eine Schlüsselrolle zu. Denn jede von Gewalt betroffene Frau, ob mit oder ohne 
Kinder, braucht eine Anlaufstelle und Schutz – unabhängig von ihrem aufenthaltsrechtlichen Status, ihrer Wohnsituation oder davon, 
ob sie eine Beeinträchtigung hat. Mit einem gesetzlichen Rechtsanspruch auf Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt 
sichern wir über eine Geldleistung des Bundes Betroffene ab und verbessern den Zugang  zu Schutzeinrichtungen  und deren 
Angeboten für alle Frauen. Länder und Kommunen müssen weiterhin ihrerseits  ihrer Finanzierungsverantwortung nachkommen. Für 
die Aufenthaltszeit in einem Frauenhaus sollen Betroffene, die Sozialleistungen erhalten, nicht schlechter gestellt werden. Wir 
brauchen Frauenhäuser, in denen Kinder, auch wenn sie älter sind, mit aufgenommen werden können. Zudem müssen 
intersektionale Schutzkonzepte und Zufluchtsräume, insbesondere auch für queere, trans- und intergeschlechtliche Menschen, 
entwickelt und bereitgestellt werden. 

CDU Gewalt gegen Frauen rigoros ahnden 
Wir stehen an der Seite der Mädchen und Frauen, die Opfer von Gewalt wurden, und all jenen, die davon bedroht sind. Ihrem Schutz 
müssen wir uns als gesamte Gesellschaft verpflichtet fühlen.  
Wir brauchen mehr Transparenz  über  frauenfeindliche  Straftaten. Deshalb wollen wir, dass diese eigens in der Polizeilichen 
Kriminalstatistik erfasst werden. Daraus müssen Lagebilder erstellt und Handlungsansätze für die Polizei abgeleitet werden.   



Den Opfern von sexualisierter oder häuslicher Gewalt soll flächendeckend angeboten werden, die Spuren vertraulich und 
gerichtsfest dokumentieren zu lassen, ohne dass ein Ermittlungsverfahren von Amts wegen eingeleitet werden muss. 
 
Prostituierte wirksamer schützen 
Nach wie vor gibt es trotz klarer Verbote Zuhälterei, Zwangsprostitution und Menschenhandel. Dieser Zustand ist für uns 
inakzeptabel. Dabei gilt es, sowohl dem Schutzauftrag des Staates für die Schwächsten als auch der Gewährleistung der 
Berufsfreiheit gerecht zu werden. 
Wir wollen Prostitution von Schwangeren sowie Heranwachsenden unter 21 Jahren verbieten – mit einer entsprechenden 
Bestrafung der Freier. 
Wir wollen darauf hinwirken, dass der Straßenstrich aufgrund der dort oft besonders menschenunwürdigen Bedingungen stärker 
reguliert wird. 
•Wir werden die Bund-Länder-Zusammenarbeit verbessern, damit das Prostituiertenschutzgesetz effektiver durchgesetzt werden  
kann. Wir wollen eine deutlich schärfere Kontrolle des Prostitutionsgewerbes und intensivere Ermittlungen beim Menschenhandel. 
•Die Evaluierung des Prostitutionsschutzgesetzes wollen wir vorziehen. Wer Prostituierte ausbeutet oder sich der Zuhälterei 
schuldig macht, soll härter bestraft werden können. 
Den Ausstieg aus der Prostitution wollen wir stärker unterstützen. 

Die 
Linke 

Strukturen des Gewaltschutzes und Hilfesysteme wollen wir ausbauen und mit ausreichenden finanziellen Mitteln ausstatten.  
Die Finanzierung von Frauenhäusern und Fachberatungsstellen darf nicht länger eine freiwillige Leistung sein. Hier 
brauchen wir eine bundeseinheitliche Pauschalfinanzierung, an der sich der Bund beteiligt. 
Geflüchtete Frauen erleben häufig sexualisierte Gewalt, nicht nur im Herkunftsland und auf der Flucht, sondern auch im 
Zufluchtsland. Im Fall von Gewalt in der Partnerschaft muss das bisher vom Ehemann abhängige Aufenthaltsrecht aufgehoben und 
in einen eigenständigen Aufenthaltstitel umgewandelt werden. Auch Massenunterkünfte sind Orte, die Gewalt gegen Frauen 
begünstigen und müssen aufgelöst werden. 
Es muss bekämpft werden, dass Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung und Menschenhandel zum Zweck der 
Ausbeutung der Arbeitskraft müssen bekämpft werden, ohne die Betroffenen zu kriminalisieren und zu stigmatisieren! Solange die 
Betroffenen keinen sicheren und eigenständigen Aufenthaltsstatus erhalten, sind die Täter durch die Angst der Opfer geschützt. 
Aufenthaltstitel, Schutz und Entschädigung müssen unabhängig von der Bereitschaft des Opfers, als Zeug*in in einem 
Strafverfahren auszusagen, gewährt werden. Für die Betroffenen fordern wir Therapiemittel, medizinische sowie psychologische 
Betreuung, Rechtsbeistand und Rechtshilfe, Zugang zu sozialen Leistungen und Bildungsangeboten. 

FDP Häusliche Gewalt effektiv bekämpfen 
Wir Freie Demokraten fordern, dass die Istanbul-Konvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und 
häuslicher Gewalt schnell, umfassend und wirksam umgesetzt wird. Bund und Länder müssen hier intensiver zusammenarbeiten. 
Wir wollen Betroffenen anzeigeunabhängig, kostenlos und anonym die Spurensicherung bei sexueller oder sexualisierter Gewalt 
ermöglichen. Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner bei Polizei und Justiz müssen nach gemeinsamen Standards aus- und 
weitergebildet werden. Wir setzen uns für einen bedarfsgerechten Ausbau von Frauenhausplätzen, eine bundesweit 



einheitliche Finanzierung sowie ein nationales Online-Register ein. Informationen über Hilfsangebote zu häuslicher Gewalt 
sollen standardmäßig beim Besuch der Frauenärztin oder des Frauenarztes zur Verfügung gestellt werden. Außerdem wollen wir 
eine besser ausgebaute und institutionalisierte präventive und sowie repressive Täter- und Täterinnenarbeit 

SPD 
 

Dass jeden dritten Tag eine Frau durch die Hand ihres Partners oder Ex-Partners stirbt, ist erschütternd. Jede siebte Frau erlebt 
Belästigung oder Gewalt am Arbeitsplatz. Um Gewalt gegen Frauen wirksam zu bekämpfen, werden wir die rechtlichen Grundlagen 
für eine wirksame Strafverfolgung und die Zusammenarbeit aller Verantwortlichen in staatlichen und nicht-staatlichen Institutionen 
verbessern. Entsprechend unserer Verpflichtungen aus der „Istanbul-Konvention“ werden wir das Hilfesystem aus Beratungsstellen, 
Frauenhäusern und anderen Schutzeinrichtungen weiter-entwickeln und die internationalen Vereinbarungen zum Schutz vor Gewalt 
am Arbeitsplatz (ILO Konvention 190) umsetzen. Für von Gewalt betroffene Frauen führen wir einen Rechtsanspruch auf 
Beratung und Schutz ein. Wir werden Schwerpunktstaatsanwaltschaften für Femizide einrichten – also zur Verfolgung von 
Morden an Frauen, die begangen wurden, weil sie Frauen sind und setzen uns gesellschaftlich dafür ein, dass Femizide auch als 
solche benannt werden und nicht als „Verbrechen aus Leidenschaft“ oder „Familientragödie“. 

 

  



Wahlprogramme 2021  
 
Parteien zum Thema „Ich will gute Chancen für mein Kind“ 
 

 
Kindergrundsicherung Inklusion/Kinder mit Behinderungen 

Bündnis 
90/ Die 
Grünen 
 

Eine Kindergrundsicherung gegen Kinderarmut  
In einem reichen Land wie Deutschland darf kein Kind in 
Armut aufwachsen – doch vor allem bei Ein-Eltern-Familien 
(Alleinerziehenden), Geringverdienenden mit Kindern oder 
Familien mit mehr als zwei Kindern reicht das Geld oft vorn 
und hinten nicht. Kinderarmut bedeutet auch Ausgrenzung, 
Diskriminierung und schlechtere Bildungschancen. Jedes 
Kind verdient unsere Unterstützung, denn Zukunftschancen 
dürfen nicht von der sozialen Herkunft abhängen. Daher 
werden wir eine Gesamtstrategie zur Prävention und 
Bekämpfung von Kinderarmut entwickeln und umsetzen. 
Neben hervorragender Infrastruktur werden wir Familien mit 
einer einfachen und gerechten Kinder- und 
Familienförderung stärken: der Kindergrundsicherung. Unser 
Vorhaben: Kindergeld, Kinderfreibeträge, Kinderzuschlag, 
das Sozialgeld für Kinder und die Bedarfe für Bildung und 
Teilhabe in eine neue eigenständige Leistung 
zusammenzufassen. Mit der Kindergrundsicherung 
bekommt jedes Kind einen festen Garantie-Betrag, 
Kinder in Familien mit geringen oder gar keinem 
Einkommen bekommen zusätzlich noch einen 
GarantiePlusBetrag. Je niedriger das 
Familieneinkommen, desto höher der GarantiePlus-
Betrag. Nach einmaliger Beantragung bei Geburt wird die 
Höhe der Kindergrundsicherung automatisch von der 
Familienkasse berechnet und ausgezahlt. So kommt die 
Kindergrundsicherung garantiert bei jedem Kind an und 

Kinder- und Jugendhilfe für alle Kinder 
 Ob Kita, Kindertagespflege, Hortbetreuung, Familienberatung, Hilfen 
zur Erziehung oder Angebote der Jugendarbeit – die öffentlichen und 
freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe begleiten Familien beim 
Aufwachsen der Kinder. Sozialarbeiter*innen und pädagogische 
Mitarbeiter*innen leisten dabei unter hohem Zeit- und Arbeitsdruck 
Enormes. Durch gesetzliche Vorgaben zur Personalplanung wollen 
wir für besser ausgestattete Jugendämter und Entlastung der 
Fachkräfte sorgen. Qualitätsstandards wollen wir überall in der 
Kinder- und Jugendhilfe verbindlich erstellen und gemeinsam mit 
Verbänden, Trägern und Wissenschaft weiterentwickeln. 
Leistungsansprüche von Kindern und Jugendlichen mit 
körperlichen und geistigen Behinderungen werden bisher in 
einem eigenen Sozialgesetzbuch für Menschen mit 
Behinderungen geregelt. Mit einem Bundesinklusionsgesetz 
soll sichergestellt werden, dass alle Angebote der Kinder- und 
Jugendhilfe künftig so ausgestaltet sind, dass sie sich auch an 
Kinder und Jugendliche mit Behinderungen und ihre Familien 
richten. Die bestehenden Rechtsansprüche gelten für sie weiter. 
Wir wollen auf dem eingeschlagenen Weg hin zu einem 
inklusiven SGB VIII zügiger voranschreiten. Daher werden wir 
die Länder und Kommunen, die bereits vor Umsetzung des 
Bundesinklusionsgesetzes alle Kinder unter dem Dach der 
Jugendhilfe vereinen wollen, mit einem 
Bundesmodellprogramm unterstützen. So können wertvolle 
Anregungen für den bundesweiten Umstrukturierungsprozess 
gewonnen werden. Den Kostenbeitrag von Jugendlichen in 



Schritt für Schritt beenden wir Kinderarmut. Sie ist gerecht, 
denn Kinder, die mehr brauchen, bekommen auch mehr. Die 
Kindergrundsicherung verbinden wir mit einer Neuermittlung 
dessen, was Kinder zum Leben brauchen. 

vollstationärer Einrichtung oder Pflegefamilie wollen wir 
abschaffen. 
 
Es gilt, Ganztag und gute weiterführende Schulen für alle 
Kinder zu ermöglichen, ob mit Behinderungen oder ohne. Wir 
bekennen uns zum Bewegungsziel der WHO, die körperliche 
Inaktivität von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen bis 2030 um 
15% zu senken. In jedem Ganztag soll mindestens ein 
Bewegungsangebot zur Auswahl stehen. Der Anspruch auf 
Integrationshilfe muss überall gelten – über die individuelle Hilfe oder 
über eine Poollösung, gleich ob in der Ganztagsschule oder bei 
Hortangeboten durch die Jugendhilfe. Die Arbeitsbedingungen und 
Entlohnung der Integrationshelfer*innen sollen ihre anspruchs- und 
verantwortungsvolle Tätigkeit widerspiegeln. Eltern von Kindern und 
Jugendlichen mit Behinderungen dürfen keine zusätzlichen Kosten 
entstehen. Die Umsetzung des Rechtsanspruchs wird ein 
gesamtdeutscher Kraftakt. Das muss sich in der Beteiligung des 
Bundes an den Kosten widerspiegeln. Um alle Grundschulen auf 
ihrem Weg zu inklusiven Orten der Ganztagsbildung zu unterstützen, 
werden wir ein Begleitprogramm zur Förderung einer integrierten, 
professionsübergreifenden Schulentwicklung auf den Weg bringen 
und damit Koordinierungsstellen fördern. Langfristig wollen wir die 
Schulsozialarbeit ausbauen und flächendeckend als Bestandteil des 
Ganztags verankern 

CDU /  
(kein Vorhaben) 
--- 
„Familien mit Kindern finanziell entlasten 
Wir wollen gezielt Familien finanziell stärken. Sie sind die 
Leistungsträger unserer Gesellschaft. • Wir halten am 
Ehegattensplitting fest und wollen unabhängig davon 
zusätzlich Ansätze entwickeln, um Kinder positiv zu 
berücksichtigen. Wir haben die finanzielle Situation von 
Familien spürbar verbessert, indem wir den Kinderfreibetrag 
und das Kindergeld zum 1. Januar 2021 deutlich erhöht 

/  
(wenige Treffer, Kinder nicht explizit) 
--- 
Inklusion im Alltag leben  
Menschen mit Behinderungen haben das Recht auf eine 
barrierefreie Gestaltung ihrer Umwelt, damit sie am alltäglichen 
Leben in allen Bereichen ganz selbstverständlich teilhaben und sich 
einbringen können. Wir wollen erreichen, dass Menschen mit 
Einschränkungen, ältere Menschen oder zeitweise Erkrankte das tun 
können, was für alle selbstverständlich ist: den ÖPNV benutzen, 
einen Geldautomaten aufsuchen oder die Nachrichtensendung 



haben. Perspektivisch streben wir den vollen 
Grundfreibetrag für Kinder an und finden damit den 
Einstieg in ein Kindersplitting.• Wir haben auch den 
steuerlichen Entlastungsbetrag für Alleinerziehende auf 
4.008 Euro verdoppelt. Wir wollen ihn perspektivisch auf 
5.000 Euro weiter erhöhen. Wir werden die steuerliche 
Berücksichtigung haushaltsnaher Dienstleistungen 
verbessern. Sie entlasten Familien im Alltag und schaffen 
mehr Zeit für Familie und Beruf. So verringern wir auch 
Schwarzarbeit und tragen zur sozialen Absicherung der 
häufig weiblichen Beschäftigten bei. 
 
Familien mit Kindern finanziell entlasten und Wohneigentum 
ermöglichen  
[…] Wir werden das KfW-Wohneigentumsprogramm für 
Familien ausweiten. Wer Kinder hat, soll stärker davon 
profitieren. Dazu sollten Darlehen, Tilgungszuschüsse oder 
Zinsverbilligungen nach Anzahl der Kinder gestaffelt werden. 
Ebenso wollen wir energetische Sanierungen des 
Familieneigenheims fördern. • Den Ländern werden wir 
ermöglichen, einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer 
von 250.000 Euro pro Erwachsenem plus 100.000 Euro pro 
Kind beim erstmaligen Erwerb selbstgenutzten Wohnraums 
zu gewähren. 

verfolgen. Dafür werden wir das Behindertengleichstellungsgesetz 
weiterentwickeln.• Unser Ziel ist ein inklusiver erster Arbeitsmarkt. 
Das Potenzial von Fachkräften mit Behinderungen bleibt vielfach 
noch immer ungenutzt. Gemeinsam mit den 
Schwerbehindertenvertretungen wollen wir das betriebliche 
Eingliederungsmanagement stärken sowie Frühwarnsysteme und 
effiziente Präventivmaßnahmen ausbauen. • Werkstätten für 
behinderte Menschen sind wichtig, weil sie dort am Arbeitsleben 
teilnehmen können. Für ein zukunftsfähiges Entgeltsystem werden 
wir die Berechnung des  Werkstattlohns neu regeln und gleichzeitig 
die derzeitige Deckelung des Arbeitsförderungsgeldes aufheben. 
Damit haben die Werkstattbeschäftigten mehr Geld in der Tasche 
und die Werkstätten werden finanziell entlastet. • Wir setzen uns 
dafür ein, dass jeder Mensch ein Recht auf digitalen Zugang hat, 
auch Menschen, die in Einrichtungen leben. Eine barrierefreie 
Medienvielfalt in Deutschland spielt für uns eine zentrale Rolle. 
Menschen mit Behinderungen sollen ihr Recht auf informatorische 
Selbstbestimmung wahrnehmen können. 
 
Sonst: Inklusion und Sport sowie ! Ehrenamt: „Wir wollen  mehr 
Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte 
und Menschen mit Behinderung für das Ehrenamt gewinnen.“ 

Die 
Linke 

Kinderarmut überwinden: Kindergrundsicherung  
Kinderarmut ist immer Einkommensarmut der Eltern. Eine 
gute soziale Infrastruktur, gute Löhne und soziale Garantien 
sind wichtige Bestandteile im Kampf gegen Kinderarmut. 
Dazu kommen eine starke Kinder- und Jugendhilfe und eine 
armutsfeste Kindergrundsicherung. Wir beseitigen Kinder- 

und Jugendarmut mit zwei Ansätzen:  mit finanzieller 

Unterstützung der materiellen und monetären Armut  mit 
infrastrukturellen Angeboten (ÖPNV, Kinder- und 
Jugendfreizeiteinrichtungen, Musikschulen, Bibliotheken etc.) 
werden Türen geöffnet und Teilnahme am gesellschaftlichen 

Eine Schule für Alle! Wir wollen inklusive Bildung und Erziehung von 
Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung in allen 
Entwicklungsphasen mit entsprechender Qualifizierung des 
Personals und ausreichender Personal- und Sachausstattung der 
Einrichtungen (vgl. Kapitel Bildung 
 
Bund, Länder und Kommunen müssen ein Investitionsprogramm 
»Inklusive Bildung« auflegen, um Bildungseinrichtungen umfassend 
barrierefrei umzubauen und auszustatten. DIE LINKE will eine 
inklusive Schule, in der alle Kinder und Jugendlichen willkommen 
sind. Heute werden viele besondere Förderbedarfe festgestellt, es 



Leben hergestellt – niedrigschwellig, barrierefrei, wohnortnah 
im Lebensumfeld und möglichst gebührenfrei. Gemeinsam 
mit Sozialverbänden, Gewerkschaften und anderen 
gesellschaftlichen Akteuren fordern wir eine eigenständige 
Kindergrundsicherung. Sie muss leicht verständlich, 

transparent, gerecht und sein:  Jedes Kind ist gleich viel 
wert. Wir erhöhen das Kindergeld für alle Kinder auf 328 
Euro monatlich. Es wird einkommensunabhängig an alle 

Familien gezahlt.  Kinderarmut überwinden. Kinder aus 
armen Familien erhalten zusätzlich zum Kindergeld einen 
altersgestaffelten Zuschlag bis zu 302 Euro. Der Zuschlag 
richtet sich an Kinder, deren Eltern auf Hartz IV oder 
Sozialhilfe angewiesen sind bzw. durch niedriges 
Erwerbseinkommen lediglich ihren eigenen Unterhalt 
sicherstellen können. Der Zuschlag ist altersgestaffelt, denn 
Grundschulkinder brauchen mehr als Kindergartenkinder und 

Jugendliche mehr als Grundschulkinder.  Tatsächliche 
Unterkunftskosten berücksichtigen. Für Kinder mit Anspruch 
auf den Zuschlag werden ggf. höhere Wohn- und Heizkosten 

übernommen.  Einmalige und besondere Bedarfe 
anerkennen. Zudem werden einmalige und besondere 
Bedarfe (z.B. für Klassenfahrten, IT-Ausstattung, 
Umzugskosten) für Kinder anerkannt, die den Zuschlag 
bekommen. Die Kindergrundsicherung gilt für alle Kinder und 
Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und 
für junge Volljährige bis zur Vollendung ihrer ersten 
Schulausbildung (inkl. Abitur). Mit unserer 
Kindergrundsicherung ersetzen wir die bestehenden 
bürokratischen, restriktiven und intransparenten 
sozialen Sicherungssysteme für Kinder 
einkommensarmer Familien. Der Unterhaltsvorschuss 
bleibt bestehen. Die Kindergrundsicherung ist eine 
Leistung des Kindes. Sie wird weder beim Bezug von 
Sozialleistungen noch innerhalb des Steuerrechts als 
Einkommen der Eltern oder anderer 

werden aber keine adäquaten Hilfen für diese Förderbedarfe 
angeboten. Das muss sich ändern. Inklusion ist für uns eine 
gesamtgesellschaftliche Verpflichtung, alle müssen gleichberechtigt 
dazugehören und teilhaben können. Notwendige Hilfen müssen 
“aus einer Hand“ angeboten werden und nicht über 
umständliche Wege erst bei unterschiedlichen Stellen beantragt 

werden.  Der Rechtsanspruch auf inklusive Bildung und das 
Recht auf das gemeinsame Lernen in einer Regelschule gehört 
in jedes Schulgesetz. Alle Schulen müssen über barrierefreie 
Zugänge für alle Kinder verfügen, die nicht nur auf die baulichen 
Voraussetzungen beschränkt werden dürfen. Sie müssen über eine 
adäquate Ausstattung und Qualifizierung bei Personal, 
Assistenzleistungen, Lehr- und Lernmitteln sowie sonstigen 
Hilfsmitteln für jedes Kind verfügen. Wir wollen ein 2-Lehrer*innen-
System umsetzen, als eine der Rahmenbedingungen, mit der wir 
Förderschulen überflüssig machen. Inklusion darf nicht davon 
abhängig gemacht werden, wie viel sie kostet! 



Haushaltsangehöriger angerechnet. Die Angebote für 
Kinder und Jugendliche zur Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben und zur persönlichen Entwicklung wollen wir 
ausbauen – barrierefrei, lebensnah und möglichst 
gebührenfrei. Die Kommunen sind entsprechend finanziell zu 
unterstützen, um Angebote der Kinder- und Jugendhilfe, 
Sportanlagen, Frei- und Hallenbäder, Kultur- und 
Bildungseinrichtungen vorzuhalten sowie den ÖPNV stärker 
auf die Bedürfnisse der jungen Menschen auszurichten. 

FDP Kinderchancengeld einführen  
Wir Freie Demokraten wollen ein Kinderchancengeld. Es 
besteht aus: Grundbetrag, Flexibetrag und nichtmateriellem 
Chancenpaket. Die Angebote für bessere Chancen, Bildung 
und Teilhabe werden ausgeweitet und können von Kindern 
und Jugendlichen selbstständig über ein 
Kinderchancenportal kinderleicht abgerufen werden. Das 
Kinderchancengeld ist einfach, digital und ermöglicht echte 
Aufstiegschancen.  
Update für das Elterngeld Wir Freie Demokraten wollen das 
Elterngeld entbürokratisieren und digitalisieren sowie den 
Partnerschaftsbonus flexibilisieren. […]Auch das 
„ElterngeldPlus“ und den Partnerschaftsbonus passen wir der 
Lebensrealität der Familien an.  
Höhere Freibeträge für Familien und Alleinerziehende Wir 
Freie Demokraten wollen Familien und Alleinerziehende 
entlasten. Dazu wollen wir den Kinderund 
Auszubildendenfreibetrag sowie den Freibetrag für 
Alleinerziehende anheben. Auch die steuerliche 
Absetzbarkeit von Betreuungskosten, gesetzlichen 
Unterhaltsleistungen und haushaltsnahen Dienstleistungen 
wollen wir verbessern. Am Splittingverfahren für Ehe- und 
eingetragene Lebenspartnerschaften wollen wir festhalten. 
Ebenso kann es sinnvoll sein, künftig stärker mit - von der 
Steuerschuld abzuziehenden - Steuergutschriften zu 
arbeiten. Dadurch wirken Freibeträge besser für die niedrigen 

Förderung für Menschen mit Behinderung und Lernschwäche  
Wir Freie Demokraten wollen Menschen mit Behinderung und 
Lernschwäche bestmöglich fördern. Die Wahlfreiheit zwischen 
Regelunterricht und speziellen Klassen beziehungsweise 
Schulen soll bei Eltern und ihren Kindern liegen. Wir setzen uns 
daher für den Erhalt dieser ein. Wir möchten dafür sorgen, dass 
jedes Kind das Bestmögliche aus seinen Potentialen machen kann 
und gut auf ein möglichst selbstbestimmtes Leben vorbereitet wird. 



und mittleren Einkommen.  
Heim- und Pflegekinder bei Ausbildung unterstützen Wir 
Freie Demokraten wollen das Angebot an Berufs- und 
Studienberatung in Jugendpflegeeinrichtungen erweitern. 
Heim- und Pflegekinder müssen ihr selbstständig verdientes 
Geld behalten können. Sie dürfen nicht mehr zur 
Finanzierung ihrer Unterbringung herangezogen werden. 
Zudem muss eine Verlängerung der Unterbringung im 
Jugendheim oder bei Pflegefamilien auch über das 18. 
Lebensjahr hinaus unkompliziert möglich sein, solange 
die Jugendlichen noch zur Schule gehen oder sich in 
einer Berufsausbildung befinden. So erleichtern wir den 
Betroffenen die Erlangung von Berufs- und 
Schulabschlüssen, einschließlich der Hochschulreife. 

SPD 
 

Wir haben deshalb ein Konzept der 
Kindergrundsicherung entwickelt, das aus zwei zentralen 
Bereichen besteht. Zum einen aus einer Infrastruktur, die 
gerechte Bildung und Teilhabe für alle Kinder ermöglicht. Sie 
beinhaltet gute und beitragsfreie Kitas, ein Ganztagsangebot 
für Schulkinder, eine soziale Infrastruktur für Kinder und 
Jugendliche und freie Fahrt in Bus und Bahn im Nahverkehr 
sowie ein Recht auf Mobilität vor allem für den ländlichen 
Raum. Die Kindergrundsicherung besteht zum anderen 
aus einem neuen existenzsichernden, automatisch 
ausgezahlten Kindergeld, das nach Einkommen der 
Familie gestaffelt ist – je höher der 
Unterstützungsbedarf, desto höher das Kindergeld. 
Damit machen wir das Leben der Familien leichter, die es 
besonders schwer haben. Der monatliche Basisbetrag 
dieses neuen Kindergeldes wird bei zirka 250 Euro 
liegen. Der Höchstbetrag wird sich an den Ausgaben von 
Familien mit mittleren Einkommen für Bildung und Teilhabe 
orientieren und mindestens doppelt so hoch sein wie der 
Basisbetrag. Im Höchstbetrag sind das sächliche 
Existenzminimum inklusive Wohnkostenpauschale sowie 

Neben allgemeiner Erwähnung (Anti-Diskriminierung,…), 
Arbeitsmarkt/Betriebsräte, Sportbereich, eine Referenz zur KJH 
Wir wollen Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien bündeln, 
die von Krankheit oder Behinderung betroffen sind. Kinder, 
Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern müssen einen einfachen 
Zugang zu Unterstützungsleistungen haben. Dafür sind weitere 
Schritte notwendig. Der Kampf gegen Bildungsbenachteiligung muss 
in allen Systemen konsequent stattfinden. Die erste 
Bildungseinrichtung im Leben eines Kindes ist heute die Kita. 
Deshalb werden wir die frühkindliche Bildung weiter ausbauen. 



Bildungs- und Teilhabekosten enthalten. Das neue 
Kindergeld ersetzt so den Kinderfreibetrag und bündelt 
bisherige Leistungen. 

 

  



Wahlprogramme 2021  
 
Parteien zum Thema „Ich will Zeit für Familie und Beruf“ 
 

 Minijobs Ehegattensplitting Haushaltsnahe Dienstleistungen 

Bündnis 
90/ Die 
Grünen 
 

Minijobs wollen wir in 
sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung überführen. 

Für neu geschlossene Ehen wollen 
wir eine individuelle Besteuerung 
mit übertragbarem Grundfreibetrag 
einführen. Paare, die bereits 
verheiratet sind, können sich 
zwischen Einzelveranlagung und 
Ehegattensplitting entscheiden. Das 
Faktorverfahren bei der Lohnsteuer 
werden wir zur Regel machen und die 
Steuerklasse 5 abschaffen. 

Es gilt, familienunterstützende Dienstleistungen zu 
fördern, zum Beispiel für ergänzende 
Kinderbetreuung oder haushaltsnahe 
Dienstleistungen. Das gilt besonders im 
Krankheitsfall, 
denn Kinder und Haushalt müssen trotzdem 
versorgt sein. 

CDU Minijobs bedeuten Flexibilität für 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer vieler 
mittelständischer Betriebe. Wir 
werden die Minijobgrenze von 450 
Euro auf 550 Euro pro Monat 
erhöhen und diese Grenze mit Blick 
auf die Entwicklung des Mindestlohns 
regelmäßig überprüfen. 

Wir halten am Ehegattensplitting 
fest und wollen unabhängig davon 
zusätzlich Ansätze entwickeln, um 
Kinder positiv zu berücksichtigen. Wir 
haben die finanzielle Situation von 
Familien spürbar verbessert, indem 
wir den Kinderfreibetrag und das 
Kindergeld zum 1. Januar 2021 
deutlich erhöht haben. 
Perspektivisch streben wir den 
vollen Grundfreibetrag für Kinder 
an und finden damit den Einstieg in 
ein Kindersplitting. Wir haben auch 
den steuerlichen Entlastungsbetrag 
für Alleinerziehende auf 4.008 Euro 
verdoppelt. Wir wollen ihn 
perspektivisch auf 5.000 Euro weiter 
erhöhen. 

Wir werden die steuerliche Berücksichtigung 
haushaltsnaher Dienstleistungen verbessern. 
Sie entlasten Familien im Alltag und schaffen mehr 
Zeit für Familie und Beruf. So verringern wir auch 
Schwarzarbeit und tragen zur sozialen Absicherung 
der häufig weiblichen Beschäftigten bei. 
 



Die 
Linke 

Mini- und Midijobs wollen wir in 
sozialversicherungspflichtige 
Arbeitsverhältnisse überführen. Ab 
dem ersten Euro muss für 
Unternehmen eine volle Pflicht zur 
Sozialversicherung gelten. 
 

Geschlechtergerechte 
Steuermodelle statt 
Ehegattensplitting. Das nicht 
ausgeschöpfte steuerliche 
Existenzminimum soll zwischen 
Eheleuten bzw. Lebenspartnern*innen 
übertragbar sein. 
 

DIE LINKE will die Rechte von Beschäftigten in 
Privathaushalten stärken. Arbeit in 
Privathaushalten (u.a. Reinigung, Pflege, 
Kinderbetreuung) soll v.a. über zertifizierte 
Agenturen, gemeinwohlorientierte oder kommunale 
Träger organisiert werden. Sie müssen 
Tarifverträge, unbefristete Beschäftigung, das 
Recht auf eine vertragliche 
Mindeststundenzahl, Arbeitsschutz und 
Weiterbildung für Beschäftigte garantieren. Um 
Überausbeutung zurückzudrängen, müssen 
Beschäftigte in Privathaushalten ohne Arbeits – 
und Aufenthaltsrechte die Möglichkeit einer 
Legalisierung erhalten. 

FDP Wir Freie Demokraten wollen die 
Minijob- und Midijob-Grenze 
erhöhen und dynamisch an den 
gesetzlichen Mindestlohn koppeln. 
Mit jeder Anpassung des 
Mindestlohns reduzieren sich heute 
die Stunden, die Beschäftigte im 
Rahmen eines Mini- beziehungsweise 
Midijobs arbeiten dürfen. Damit sind 
Mini- oder Midijobber von 
Erhöhungen durch die allgemeine 
Lohnentwicklung abgeschnitten. 
Das wollen wir ändern und so für 
mehr Leistungsgerechtigkeit sorgen. 

Wir Freie Demokraten wollen Familien 
und Alleinerziehende entlasten. Dazu 
wollen wir den Kinder und 
Auszubildendenfreibetrag sowie den 
Freibetrag für Alleinerziehende 
anheben. Am Splittingverfahren für 
Ehe- und eingetragene 
Lebenspartnerschaften wollen wir 
festhalten. Ebenso kann es sinnvoll 
sein, künftig stärker mit - von der 
Steuerschuld abzuziehenden - 
Steuergutschriften zu arbeiten. 
Dadurch wirken Freibeträge besser 
für die niedrigen und mittleren 
Einkommen. 

Auch die steuerliche Absetzbarkeit von 
Betreuungskosten, gesetzlichen 
Unterhaltsleistungen und haushaltsnahen 
Dienstleistungen wollen wir verbessern. 

SPD 
 

Die Corona-Krise hat erneut gezeigt, 
dass die soziale Sicherung der 
Minijobs unzureichend ist. 
Unser Ziel ist, alle 
Beschäftigungsverhältnisse in die 
soziale Sicherung einzubeziehen. 

Das geltende Steuerrecht befördert 
die klassische Arbeitsteilung zwischen 
Männern und Frauen. Das werden wir 
ändern und das Steuerrecht stärker 
auf Partnerschaftlichkeit ausrichten 
sowie die Steuerlast bei 

Wir werden durch eine besondere Förderung der 
haushaltsnahen Dienstleistungen die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern, 
älteren Menschen helfen, möglichst lange in der 
eigenen Wohnung zu leben, Schwarzarbeit 
bekämpfen und den Personen, die bislang ohne 



Dabei wird es Übergänge für 
bestehende Arbeitsverhältnisse und 
Ausnahmen für bestimmte Gruppen 
wie zum Beispiel Rentner*innen 
geben. Um die Nettoeinkommen 
von gering Verdienenden zu 
erhöhen, heben wir die Gleitzone 
der Midi-Jobs auf 1.600 Euro an. In 
dieser Zone zahlen die Arbeitnehmer* 
innen geringere Beiträge, ohne dass 
sie dadurch einen geringeren 
Rentenanspruch haben. 

unterschiedlich hohen Einkommen 
zwischen den Eheleuten gerecht 
verteilen. 
Das Ehegattensplitting bildet die 
gesellschaftliche Realität nicht mehr 
ab und schließt viele Haushalte mit 
Kindern von dem gewährten 
Steuervorteil aus. Nutznießer sind 
stattdessen vor allem Alleinverdiener-
Ehepaare mit hohen Einkommen 
unabhängig von der Kinderzahl. Wir 
werden das Ehegattensplitting für 
neu geschlossene Ehen ändern. 
Die allermeisten Haushalte mit 
Kindern werden durch die 
Kindergrundsicherung finanziell 
bessergestellt werden. 
Normalverdienende auch ohne Kinder 
werden keine Einbußen erleiden. Für 
bestehende Ehen werden wir zudem 
ein Wahlrecht einführen. 

Sozialversicherung in den privaten Haushalten 
arbeiten, eine Absicherung bei Arbeitsunfällen oder 
Krankheit geben. Diese Förderung soll so 
ausgerichtet sein, dass sie auch von 
Geringverdiener*innen in Anspruch genommen 
werden kann. 

 

 


